Sicherheitsdatenblatt

FI N IXA®€ gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

geéndert mit 2020/878/EU

Silikonentferner und Oberflachenentfetter
Nummer der Fassung: 1.0 Datum der Erstellung: 03.12.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname Silikonentferner und Oberflachenentfetter
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) UY30-E098-M001-893X

Artikelnummer DGR

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Entfetter
Detergens

Industrielle Verwendung
Gewerbliche Verwendungen

Verwendungen, von denen abgeraten wird Nicht flr private Zwecke (Haushalt) verwenden

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Chemicar Europe NV
Baarbeek 2

2070 Zwijndrecht
Belgien

Telefon: +32 3 234 87 80
E-Mail: msds@emm.com
Webseite: www.finixa.com

E-Mail (sachkundige Person) msds@emm.com

14 Notrufnummer

Notfallinformationsdienst +31 38 4676600 ) , , .
Diese Nummer ist nur wahrend folgender Dienstzeiten verfligbar:
Mo-Fr 09:00 bis 17:00

Giftnotrufzentrale

Land Name Telefon
Luxemburg Antigifcentrum / Centre Antipoisons / Gift-Notruf Belgium (+352) 8002 5500 (24/7 accesi-
ble)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Dieses Gemisch erflillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung geman der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.

Code Erganzende Gefahrenmerkmale

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Nicht erforderlich.

- Piktogramme Nicht erforderlich.
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Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
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Datum der Erstellung: 03.12.2025

- ergénzende Gefahrenmerkmale

EUH210

2.3 Sonstige Gefahren

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

Dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entziindbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > 0,1%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Nicht relevant (Gemisch).

3.2 Gemische

Das Produkt enthalt keine (weiteren) Inhaltsstoffe, die nach dem gegenwartigen Kenntnisstand des Lieferanten eingestuft sind
und zur Einstufung des Produkts beitragen und daher in diesem Abschnitt angegeben werden miissen.

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme Anm.
2-Propanol CAS-Nr. 1-<25 Flam. Lig. 2/ H225 GHS-HC
67-63-0 Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/H336
EG-Nr.
200-661-7
Index-Nr.
603-117-00-0
REACH Reg.-Nr.
01-2119457558-
25-Xxxx
2-Butoxyethanol CAS-Nr. 1-<25 Acute Tox. 4 / H302 GHS-HC
111-76-2 Acute Tox. 3/ H331 IOELV
Skin Irrit. 2/ H315
EG-Nr. Eye Irrit. 2/ H319
203-905-0
Index-Nr.
603-014-00-0
REACH Reg.-Nr.
01-2119475108-
36-xxxx
2-(2- CAS-Nr. <0,1 Eye Irrit. 2/ H319 GHS-HC
Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 IOELV
EG-Nr.
203-961-6
Index-Nr.
603-096-00-8
Anm.
GHS-HC: Harmonisierte Einstufung (die Einstufung des Stoffes entspricht dem Eintrag in der Liste gemaB 1272/2008/EG, Anhang VI)
IOELV:  Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert fiir die berufsbedingte Exposition
Seite: 2/ 17
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Sicherheitsdatenblatt

FI N IXA®€ gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

geéndert mit 2020/878/EU

Silikonentferner und Oberflachenentfetter

Nummer der Fassung: 1.0 Datum der Erstellung: 03.12.2025

Stoffname Identifikator Spezifische Konzentrations- M-Faktoren ATE Expositions-

grenzen weg

2-Butoxyethanol CAS-Nr. - - 1.200 M9y g oral
111-76-2 3 M9//4h inhalativ: Dampf

EG-Nr.
203-905-0
Anmerkungen

Alle Prozentangaben sind Gewichtsprozente, sofern nicht anders angegeben. Voller Wortlaut der H-Sétze in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenla-
ge anwenden und nichts Uber den Mund verabreichen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von
Beschwerden oder in Zweifelsféllen &rztlichen Rat einholen.

Nach Inhalation

Fur Frischluft sorgen. Bei unregelméaBiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaB3-
nahmen einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Kontakt mit der Haut
Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: &rztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Berthrung mit den Augen

Augenlider gedffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spulen. Eventuell vor-
handene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspllen. Bei anhaltender Augenreizung: &rztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser aussptilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

4.2  Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Sprihwasser; Alkoholbestandiger Schaum; Trockenldschpulver; Kohlendioxid (CO2);
LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Léschmittel
Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Bei Brand kénnen gefahrliche Dampfe/Rauch entstehen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in Kanéle
und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbek@mpfung mit tblichen Vorsichts-
maBnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerét (autonomes Atemgerét, EN 133). Standard-Feuerwehrschutzkleidung.
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Sicherheitsdatenblatt

FI N IXA®€ gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

geéndert mit 2020/878/EU

Silikonentferner und Oberflachenentfetter
Nummer der Fassung: 1.0 Datum der Erstellung: 03.12.2025

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende
Verfahren

Nicht flr Notfalle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen. Den betroffenen Bereich belliften.

Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgeréat zu tragen. Vorgeschriebene personli-
che Schutzausriistung verwenden.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfldchen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurlickhal-
ten und entsorgen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschutten erfolgen kann

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Geeignete Riickhaltetechniken

Einsatz adsorbierender Materialien.
Weitere Angaben betreffend Verschitten und Freisetzung

In geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich bellften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertrégliche Mate-
rialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: sieche Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
- MaBnahmen zur Verhinderung von Bréanden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung. Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betre-
ten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Bewahren Sie Speisen und
Getrénke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine GefaBe, die Ublicherweise fir die Aufnahme
von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Begegnung von Risiken nachstehender Art
- durch Entzindbarkeit bedingte Gefahren
Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

- unvertragliche Stoffe oder Gemische
Fernhalten von Laugen, oxidierende Stoffe, Sduren.

Beherrschung von Wirkungen
Gegen auBere Einwirkungen schitzen, wie
Hohe Temperaturen. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Frost.

Beachtung von sonstigen Informationen
An einem gut bellifteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.

- geeignete Verpackung
Nur im Originalbehélter aufbewahren.
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Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

geéndert mit 2020/878/EU

Silikonentferner und Oberflachenentfetter

Nummer der Fassung: 1.0

7.3  Spezifische Endanwendungen
Siehe Abschnitt 1.2.

Datum der Erstellung: 03.12.2025

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Nationale Grenzwerte

Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Identi- | SMW SMW Kzw Kzw Hin- Quelle
fikator | [ppm] | [mg/m®] | [ppm] | [mg/m?] | weis
EU 2-Butoxyethanol 111-76-2 IOELV 20 98 50 246 H 2000/39/EG
EU 2-(2-Butoxyethoxy)etha- 112-34-5 IOELV 10 67,5 15 101,2 2006/15/EG
nol
LU 2-Butoxyethanol 111-76-2 VLIEP 20 98 50 246 H RGD
LU 2-(2-Butoxyethoxy)etha- 112-34-5 VLIEP 10 67,5 15 101,2 RGD
nol
Hinweis
H hautresorptiv
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert flr Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht liberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezo-
gen (soweit nicht anders angegeben)
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fiir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fir einen Bezugs-

zeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Schutzziel, Ex- Verwendung in Expositionsdau-
punkt lenwert positionsweg er
2-Propanol 67-63-0 DNEL 500 mg/m?® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen
2-Propanol 67-63-0 DNEL 1.000 Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | akut - systemische
mg/m® strie) Wirkungen
2-Propanol 67-63-0 DNEL 888 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
KG/Tag strie) sche Wirkungen
2-Propanol 67-63-0 DNEL 89 mg/m?® Mensch, inhalativ | Verbraucher (priva- | chronisch - systemi-
te Haushalte) sche Wirkungen
2-Propanol 67-63-0 DNEL 178 mg/m® Mensch, inhalativ | Verbraucher (priva- akut - systemische
te Haushalte) Wirkungen
2-Propanol 67-63-0 DNEL 319 mg/kg Mensch, dermal Verbraucher (priva- | chronisch - systemi-
KG/Tag te Haushalte) sche Wirkungen
2-Propanol 67-63-0 DNEL 26 mg/kg Mensch, oral Verbraucher (priva- | chronisch - systemi-
KG/Tag te Haushalte) sche Wirkungen
2-Propanol 67-63-0 DNEL 51 mg/kg Mensch, oral Verbraucher (priva- akut - systemische
KG/Tag te Haushalte) Wirkungen
2-Butoxyethanol 111-76-2 DNEL 125 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
KG/Tag strie) sche Wirkungen
2-Butoxyethanol 111-76-2 DNEL 89 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | akut - systemische
KG/Tag strie) Wirkungen
2-Butoxyethanol 111-76-2 DNEL 75 mg/kg Mensch, dermal Verbraucher (priva- | chronisch - systemi-
KG/Tag te Haushalte) sche Wirkungen
2-Butoxyethanol 111-76-2 DNEL 89 mg/kg Mensch, dermal Verbraucher (priva- akut - systemische
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Nummer der Fassung: 1.0

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

geéndert mit 2020/878/EU

Silikonentferner und Oberflachenentfetter
Datum der Erstellung: 03.12.2025

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Schutzziel, Ex- Verwendung in Expositionsdau-
punkt lenwert positionsweg er
KG/Tag te Haushalte) Wirkungen
2-Butoxyethanol 111-76-2 DNEL 98 mg/m?® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen
2-Butoxyethanol 111-76-2 DNEL 1.091 Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | akut - systemische
mg/m® strie) Wirkungen
2-Butoxyethanol 111-76-2 DNEL 246 mg/m?® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- akut - lokale Wir-
strie) kungen
2-Butoxyethanol 111-76-2 DNEL 59 mg/m® Mensch, inhalativ | Verbraucher (priva- | chronisch - systemi-
te Haushalte) sche Wirkungen
2-Butoxyethanol 111-76-2 DNEL 426 mg/m?® Mensch, inhalativ | Verbraucher (priva- | akut - systemische
te Haushalte) Wirkungen
2-Butoxyethanol 111-76-2 DNEL 147 mg/m® Mensch, inhalativ | Verbraucher (priva- akut - lokale Wir-
te Haushalte) kungen
2-Butoxyethanol 111-76-2 DNEL 6,3 mg/kg Mensch, oral Verbraucher (priva- | chronisch - systemi-
KG/Tag te Haushalte) sche Wirkungen
2-Butoxyethanol 111-76-2 DNEL 26,7 mg/kg Mensch, oral Verbraucher (priva- akut - systemische
KG/Tag te Haushalte) Wirkungen
2-(2- 112-34-5 DNEL 67,5mg/m® | Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
Butoxyethoxy)ethanol strie) sche Wirkungen
2-(2- 112-34-5 DNEL 83 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
Butoxyethoxy)ethanol KG/Tag strie) sche Wirkungen
2-(2- 112-34-5 DNEL 40,5mg/m® | Mensch, inhalativ | Verbraucher (priva- | chronisch - systemi-
Butoxyethoxy)ethanol te Haushalte) sche Wirkungen
2-(2- 112-34-5 DNEL 40,5 mg/m® | Mensch, inhalativ | Verbraucher (priva- chronisch - lokale
Butoxyethoxy)ethanol te Haushalte) Wirkungen
2-(2- 112-34-5 DNEL 60,7 mg/m?® Mensch, inhalativ | Verbraucher (priva- akut - lokale Wir-
Butoxyethoxy)ethanol te Haushalte) kungen
2-(2- 112-34-5 DNEL 50 mg/kg Mensch, dermal Verbraucher (priva- | chronisch - systemi-
Butoxyethoxy)ethanol KG/Tag te Haushalte) sche Wirkungen
2-(2- 112-34-5 DNEL 67,5mg/m® | Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- chronisch - lokale
Butoxyethoxy)ethanol strie) Wirkungen
2-(2- 112-34-5 DNEL 101,2 Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- akut - lokale Wir-
Butoxyethoxy)ethanol mg/m?® strie) kungen
2-(2- 112-34-5 DNEL 6,25 mg/kg Mensch, oral Verbraucher (priva- | chronisch - systemi-
Butoxyethoxy)ethanol KG/Tag te Haushalte) sche Wirkungen
Relevante PNEC von Bestandteilen
Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Organismus Umweltkomparti- | Expositionsdau-
punkt lenwert ment er
2-Butoxyethanol 111-76-2 PNEC 9,1™M9), Wasserorganis- Wasser intermittierende
men Freisetzung
2-Butoxyethanol 111-76-2 PNEC 8,8 M9, Wasserorganis- SuiBwasser kurzzeitig (einmalig)
men
2-Butoxyethanol 111-76-2 PNEC 0,88 M9y, Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
men
2-Butoxyethanol 111-76-2 PNEC 34,6 Mg Wasserorganis- SuBwassersedi- kurzzeitig (einmalig)
men ment
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Relevante PNEC von Bestandteilen
Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Organismus Umweltkomparti- | Expositionsdau-
punkt lenwert ment er
2-Butoxyethanol 111-76-2 PNEC 3,46 mg/kg Wasserorganis- Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
men
2-Butoxyethanol 111-76-2 PNEC 2,33M9)y | terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
nismen
2-Butoxyethanol 111-76-2 PNEC 66 M9/, Wasserorganis- Kléranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
men
2-(2- 112-34-5 PNEC 56 M9/yg Wasserorganis- Wasser kurzzeitig (einmalig)
Butoxyethoxy)ethanol men
2-(2- 112-34-5 PNEC 11 M9, Wasserorganis- Wasser intermittierende
Butoxyethoxy)ethanol men Freisetzung
2-(2- 112-34-5 PNEC 200 M9y, Wasserorganis- Kléranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
Butoxyethoxy)ethanol men
2-(2- 112-34-5 PNEC 1,1M9, Wasserorganis- SiiBwasser kurzzeitig (einmalig)
Butoxyethoxy)ethanol men
2-(2- 112-34-5 PNEC 0,11 M9, Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
Butoxyethoxy)ethanol men
2-(2- 112-34-5 PNEC 4,4 ™94 Wasserorganis- SiiBwassersedi- kurzzeitig (einmalig)
Butoxyethoxy)ethanol men ment
2-(2- 112-34-5 PNEC 0,44 ™9/ q Wasserorganis- Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
Butoxyethoxy)ethanol men
2-(2- 112-34-5 PNEC 0,32 mg/kg terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
Butoxyethoxy)ethanol nismen

8.2

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Liiftung. Augenduschen und Notduschen am Arbeitsplatz anbieten.

Individuelle SchutzmaBnahmen (personliche Schutzausristung)

Augen-/Gesichtsschutz
(AU

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN ISO 16321).
Hautschutz

Schutzkleidung (EN ISO 13688).
Handschutz

==

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Gberprifen. Es wird empfohlen, die Che-
mikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzu-
kldren. Geeignet ist ein nach EN 374 geprufter Chemikalienschutzhandschuh. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist
nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und ist von Hersteller zu Hersteller unter-
schiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen
nicht im Voraus berechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz Gberpriift werden.

- Durchbruchzeit des Handschuhmaterials
Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen Durchbruchzeit des Handschuhmaterials: >10 Minuten (Permeationslevel: 1).

- sonstige SchutzmaBnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.
Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Atemschutz
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Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen. Voll-/Halb-/Viertelmaske (EN 136/140).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Geeignete Vorkehrungen treffen um unkontrollierte Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden. Das Eindringen in die Kanalisation

oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

9.2

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fliissig
Farbe transparent
Geruch charakteristisch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

-88 °C berechnet, bezogen auf einen Bestandteil des Gemisches

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

82 °C bei 1.013 hPa
berechnet, bezogen auf einen Bestandteil des Gemisches

Entzindbarkeit

dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entziindbar

Untere und obere Explosionsgrenze

UEG: 2Vol.-% / OEG: 13 Vol.-%
berechnet, bezogen auf einen Bestandteil des Gemisches

Flammpunkt

>60 °C

Zindtemperatur

230 °C (Ziindtemperatur (FlUssigkeiten und Gase))
berechnet, bezogen auf einen Bestandteil des Gemisches

Zersetzungstemperatur

es liegen keine Daten vor

pH-Wert 9,6
Kinematische Viskositét nicht bestimmt
Loslichkeit

Wasserloslichkeit

in jedem Verhdltnis mischbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

keine Information verflgbar

Dampfdruck

4,3 kPabei20 °C
berechnet, bezogen auf einen Bestandteil des Gemisches

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte

1 9 gme

Relative Dampfdichte

zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor

Partikeleigenschaften

nicht relevant (fliissig)

Sonstige Angaben

Angaben (ber physikalische Gefahrenklassen

Gefahrenklassen gemaB GHS (physikalische Gefahren): nicht re-
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levant

Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen

Mischbarkeit Vollstandig mit Wasser mischbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

Dieses Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwartenden Tempe-
ratur- und Druckbedingungen stabil.

10.3 Madoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

104 Zu vermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Vernlinftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschiitten und Erwar-
mung entstehen, sind nicht bekannt. Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1  Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Priifdaten fiir das komplette Gemisch vor.
Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).
Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)
Dieses Gemisch erfiillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung geman der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.
Akute Toxizitat
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Schatzwert akuter Toxizitdt (ATE) von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Expositionsweg ATE
2-Butoxyethanol 111-76-2 oral 1.200 MY/yq
2-Butoxyethanol 111-76-2 inhalativ: Dampf 3 M9//4h

Akute Toxizitat von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Expositions- Endpunkt Wert Spezies
wegd
2-Butoxyethanol 111-76-2 dermal LD50 >2.000 MYy q Ratte
2-Butoxyethanol 111-76-2 oral LD50 1.414 M9 g Meerschwein-
chen
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 oral LD50 2.410 M9 q Maus
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 dermal LD50 2.764 Mg Kaninchen

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
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Ist nicht als hautétzend/-reizend einzustufen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.
Keimzellmutagenitat

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.
Reproduktionstoxizitat

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > 0,1%.

Sonstige Angaben
Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1  Toxizitat
Ist nicht als gewassergefahrdend einzustufen.
(Akute) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositi-
onsdauer

2-Propanol 67-63-0 LCO 5.000 MY, wirbellose Wasserlebe- 24 h

wesen
2-Propanol 67-63-0 LC50 10.000 M9/, amerikanische Elritze 96 h
(Pimephales promelas)
2-Butoxyethanol 111-76-2 ErC50 1.840 M9, Alge 72h
2-Butoxyethanol 111-76-2 LC50 1.474 M9, Regenbogenforelle (On- 96 h
corhynchus mykiss)

2-Butoxyethanol 111-76-2 EC50 1.550 M9, Daphnia magna 48 h

2-Butoxyethanol 111-76-2 NOEC 88 MY, Alge 72h

2-Butoxyethanol 111-76-2 Wachstumsrate 679 M9, Alge 72h

(ErCx) 10%
2-Butoxyethanol 111-76-2 Wachstum (Eb- 308 M9, Alge 72h
Cx) 10%
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 ErC50 >100 M9/, Alge 96 h
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 LC50 1.300 MY, blauer Sonnenbarsch 96 h
(Lepomis macrochirus)
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 EC50 >100 M9, Daphnia magna 48h
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 NOEC =100 M9, Daphnia magna 48h
Luxemburg: de Seite: 10/17
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(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositi-
onsdauer
2-Propanol 67-63-0 LC50 >10.000 M9, wirbellose Wasserlebe- 24 h
wesen
2-Propanol 67-63-0 NOELR >1.000 M9, Zebrafisch (Danio rerio) 28d
2-Butoxyethanol 111-76-2 EC50 297 M9, Daphnia magna 21d
2-Butoxyethanol 111-76-2 NOEC >100 M9/, Zebrafisch (Danio rerio) 21d
2-Butoxyethanol 111-76-2 Wachstum (Eb- 134 M9y, Daphnia magna 21d
Cx) 10%
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 NOEC >100 M9/, Fisch 30d
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 Waccz:hitliom/(Eb- >1.995 M9, Mikroorganismen 30 min
X) 10%

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verfligbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfligbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Es sind keine Daten verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthélt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Far die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen
Vollstédndig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff
zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kom-
munalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung nicht relevant

14.3 Transportgefahrenklassen keine

14.4 Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

145 Umweltgefahren nicht umweltgefdhrdend geméB den Gefahrgutvorschriften

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
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Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geméan IMO-Instrumenten
Es liegen keine Daten vor.

Zusitzliche Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
Beforderung geféhrlicher Giiter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN) -
zusiatzliche Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

Internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG) - zuséatzliche
Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - zusétzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Européaischen Union (EU)
Beschrankungen gemaB REACH, Anhang XVII

Name Name It. Verzeichnis Beschréankung Nr.
2-Butoxyethanol dieses Produkt erflllt die Kriterien fur die Ein- R3 3
stufung geman der Verordnung Nr.
1272/2008/EG
2-Butoxyethanol Stoffe in Tatowierfarben und Permanent Make- R75 75
up
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (DEGBE) R55 55
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol dieses Produkt erflillt die Kriterien fir die Ein- R3 3
stufung geman der Verordnung Nr.
1272/2008/EG
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol Stoffe in Tatowierfarben und Permanent Make- R75 75
up
2-Propanol dieses Produkt erflllt die Kriterien fur die Ein- R3 3
stufung geman der Verordnung Nr.
1272/2008/EG
2-Propanol entzindbar / selbstentziindlich (pyrophor) R40 40
2-Propanol Stoffe in Ttowierfarben und Permanent Make- R75 75
up
Legende
R3 1. Durfen nicht verwendet werden

- in Dekorationsgegensténden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und
Aschenbechern, bestimmt sind;
- in Scherzspielen;
- in Spielen fiir einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt
sind.
2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfillen, dirfen nicht in Verkehr gebracht werden.
3. Diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff — auBer aus steuerlichen Griinden — und/oder ein Parfiim enthal-
ten, sofern
— sie als fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet werden kénnen und
— deren Aspiration als geféhrlich eingestuft ist und die mit H304 gekennzeichnet sind.
4. Fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie
erfiillen die vom Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) verabschiedete europaische Norm fiir dekorative Ollampen (EN 14059).
5. Unbeschadet der Durchflihrung anderer Unionsbestimmungen tber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderungen erflillt sind:

a) Mit H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle tragen gut sichtbar, leserlich und un-
verwischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser Flissigkeit gefiillte Lampen sind fir Kinder unzugénglich aufzubewahren®; sowie ab dem
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Legende

R40

R55

R75

Luxemburg: de

1. Dezember 2010: ,Bereits ein kleiner Schluck Lampendl — oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht — kann zu einer lebens-
bedrohlichen Schadigung der Lunge fiihren®; B

b) fliissige Grillanziinder, die mit H304 gekennzeichnet und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmt sind, tragen ab dem 1.
Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Bereits ein kleiner Schluck flissiger Grillanziinder kann zu einer le-
bensbedrohlichen Schadigung der Lunge fiihren; )

¢) Mit H304 gekennzeichnete und fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle und Grillanziinder werden ab dem 1.
Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behaltern mit hdchstens 1 Liter Fllllmenge abgepackt.

1. Dirfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, flir Unterhaltungs- und
Dekorationszwecke an die breite Offentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. fiir

- Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fiir Festlichkeiten,

- kiinstlichen Schnee und Reif,

- unansténdige Gerdusche,

- Luftschlangen,

- Scherzexkremente,

- Horntdne fur Vergnligungen,

- Schdume und Flocken zu Dekorationszwecken,

- kiinstliche Spinnweben,

- Stinkbomben.

2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Verpackung und Etikettie-
rung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewéhrleisten, dass die Verpackung der oben genannten Aerosolpackun-
gen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen ist:

»Nur fir gewerbliche Anwender*.

3. Abweichend davon gelten die Absétze 1 und 2 nicht fur die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates (2) genann-
ten Aerosolpackungen.

4. Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen dirfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgefiihrten Anforde-
rungen entsprechen.

1. Darf nach dem 27. Juni 2010 nicht zur Abgabe an die breite Offentlichkeit in Spritzfarben oder Reinigungssprays in Aerosolpackun-
gen in einer Konzentration von > 3 Gew.-% erstmalig in Verkehr gebracht werden.

2. Nach dem 27. Dezember 2010 diirfen DEGBE-haltige Spritzfarben und Reinigungssprays in Aerosolpackungen, die den Anforderun-
gen unter Absatz 1 nicht entsprechen, nicht mehr zur Abgabe an die breite Offentlichkeit in Verkehr gebracht werden.

3. Unbeschadet anderer gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften (iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewéhrleisten, dass zur Abgabe an die breite Offentlichkeit in Verkehr ge-
brachte DEGBE-haltige Farben, die nicht zum Verspritzen bestimmt sind, in einer Konzentration von 3 Gew.-% oder mehr ab dem 27.
Dezember 2010 gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen sind:

,Darf nicht in Farbspritzausristung verwendet werden®.

1. Dirfen nicht in Gemischen zur Verwendung fiir Tatowierungszwecke in Verkehr gebracht werden, und Gemische, die solche Stoffe
enthalten, diirfen nach dem 4. Januar 2022 nicht flr Tatowierungszwecke verwendet werden, wenn der fragliche Stoff oder die fragli-
chen Stoffe unter folgenden Umsténden vorhanden sind:

a) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder als
keimzellmutagene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens
0,00005 Gewichtsprozent betragt;

b) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxische Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2
eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent betragt;

c) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautsensibilisierend der Kategorie 1, 1A oder 1B einge-
stuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent betragt;

d) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautdtzende Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 1C, als
hautreizende Stoffe der Kategorie 2, als schwer augenschédigende Stoffe der Kategorie 1 oder als augenreizende Stoffe der Kategorie 2
eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch

i) bei einer Verwendung ausschlieBlich als pH-Regulator mindestens 0,1 Gewichtsprozent und

ii) in allen anderen Fallen mindestens 0,01 Gewichtsprozent betragt;

e) bei Stoffen, die in Anhang Il der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (*1) aufgefiihrt sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch
mindestens 0,00005 Gewichtsprozent betragt;

f) bei Stoffen, fur die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte g (Art des Mittels, Kérperteile) der Tabelle mindestens ei-
ne der folgenden Bedingungen angegeben ist:

i) ,abzuspllende Mittel’,

ii) ,Nicht in Mitteln verwenden, die auf Schleimh&ute aufgetragen werden’,

iii) ,Nicht in Augenmitteln verwenden’, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent betragt;

g) bei Stoffen, fur die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte h (Héchstkonzentration in der gebrauchsfertigen Zuberei-
tung) oder Spalte i (Sonstige) der Tabelle eine Bedingung angegeben ist, wenn der Stoff in einer Konzentration oder auf eine sonstige
Weise im Gemisch vorhanden ist, die nicht der in der betreffenden Spalte angegebenen Bedingung entspricht;

h) bei Stoffen, die in der Anlage 13 dieses Anhangs aufgefiihrt sind, wenn der Stoff im Gemisch in mindestens der Konzentration vorhan-
den ist, die in der genannten Anlage fiir diesen Stoff als Grenzwert festgelegt ist.

2. Fur die Zwecke dieses Eintrags bedeutet die Verwendung eines Gemisches ,fir Tatowierungszwecke' das Injizieren oder Einbringen
des Gemisches in die Haut, die Schleimhaut oder den Augapfel eines Menschen mittels eines beliebigen Verfahrens (einschlieBlich Ver-
fahren, die gemeinhin als Permanent-Make-up, kosmetisches Tatowieren, Mikroblading und Mikropigmentierung bezeichnet werden),
mit dem Ziel, eine Markierung oder ein Motiv auf dem Kérper der Person zu erzeugen.

3. Treffen auf einen in Anlage 13 nicht aufgefiihrten Stoff mehrere der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt fir die-
sen Stoff der strengste Konzentrationsgrenzwert, der unter den betreffenden Buchstaben festgelegt ist. Trifft auf einen in Anlage 13 auf-
gefiihrten Stoff auch mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt fir diesen Stoff der in Absatz 1
Buchstabe h festgelegte Konzentrationsgrenzwert.

4. Abweichend davon gilt Absatz 1 bis zum 4. Januar 2023 nicht fiir folgende Stoffe:

a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, EC-Nr. 205-685-1, CAS-Nr. 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, EG-Nr. 215-524-7, CAS-Nr. 1328-53-6).

5. Wird Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nach dem 4. Januar 2021 durch Einstufung oder Neueinstufung eines
Stoffs so gedndert, dass der Stoff damit unter Absatz 1 Buchstabe a, b, ¢ oder d dieses Eintrags féllt oder er unter einen anderen dieser
Buchstaben féllt als vorher, und liegt der Geltungsbeginn dieser ersten Einstufung oder Neueinstufung nach dem je nach Lage des Falls
in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Datum, wird diese Anderung fir die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf
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den betreffenden Stoff so behandelt, als wiirde sie am Geltungsbeginn der Ersteinstufung oder der Neueinstufung wirksam.

6. Wird Anhang Il oder Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 nach dem 4. Januar 2021 durch Aufnahme eines Stoffs oder
durch Anderung des Eintrags zum betreffenden Stoff so geéndert, dass der Stoff unter Absatz 1 Buchstabe e, f oder g dieses Eintrags
féllt oder er dann unter einen anderen dieser Buchstaben fallt als vorher, und wird die Anderung nach dem je nach Lage des Falls in Ab-
satz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Datum wirksam, wird diese Anderung fir die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags
auf den betreffenden Stoff so behandelt, als wiirde sie 18 Monate nach Inkrafttreten des Rechtsakts wirksam, durch den die Anderung
vorgenommen wurde.

7. Lieferanten, die ein Gemisch zur Verwendung fir Tatowierungszwecke in Verkehr bringen, stellen sicher, dass es nach dem 4. Januar
2022 mit einer Kennzeichnung versehen ist, die folgende Informationen enthalt:

a) die Angabe ,Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen oder Permanent-Make-up*;

b) eine Referenznummer zur eindeutigen Identifizierung der Charge;

c) das Verzeichnis der Bestandteile entsprechend der im Glossar der gemeinsamen Bezeichnungen von Bestandteilen nach Artikel 33
der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 eingefiihrten Nomenklatur oder, falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeichnung vorhanden ist,
die [IUPAC-Bezeichnung. Falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeichnung und keine IUPAC-Bezeichnung vorhanden ist, die CAS- und
EG-Nummer. Die Bestandteile sind in absteigender Reihenfolge nach Gewicht oder Volumen der Bestandteile zum Zeitpunkt der Formu-
lierung aufzufiihren. ,Bestandteil’ bezeichnet jeden Stoff, der wahrend der Formulierung hinzugefligt wurde und in dem Gemisch zur Ver-
wendung flr Tatowierungszwecke vorhanden ist. Verunreinigungen gelten nicht als Bestandteile. Muss die Bezeichnung eines als Be-
standteil im Sinne dieses Eintrags verwendeten Stoffs nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bereits auf dem Etikett angegeben wer-
den, muss dieser Bestandteil nicht gemas der vorliegenden Verordnung ausgewiesen werden;

d) den zusatzlichen Hinweis ,,pH-Regulator* fiir Stoffe, auf die Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i zutrifft;

e) den Hinweis ,Enthélt Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.’, wenn das Gemisch Nickel unterhalb des Konzentrations-
grenzwertes nach Anlage 13 enthalt;

f) den Hinweis ,Enthalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.’, wenn das Gemisch Chrom (VI) unterhalb des Konzentrati-
onsgrenzwertes nach Anlage 13 enthalt;

9) Sicherheitshinweise fiir die Verwendung, soweit sie nicht bereits nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 auf dem Etikett angegeben
werden missen. Die Informationen miissen deutlich sichtbar, gut lesbar und dauerhaft angebracht sein. Die Informationen missen in
den Amtssprachen der Mitgliedstaaten, in denen das Gemisch in Verkehr gebracht wird, verfasst sein, sofern die betroffenen Mitglied-
staaten nicht etwas anderes bestimmen. Falls dies aufgrund der GréBe der Verpackung erforderlich ist, sind die in Unterabsatz 1 auB3er
Buchstabe a genannten Angaben stattdessen in die Gebrauchsanweisung aufzunehmen.

Vor der Verwendung eines Gemisches zu Tatowierungszwecken hat die Person, die das Gemisch verwendet, der Person, die sich dem
Verfahren unterzieht, die gemaB diesem Absatz auf der Verpackung oder in der Gebrauchsanweisung vermerkten Informationen zur
Verfligung zu stellen.

8. Gemische, die nicht die Angabe ,Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen oder Permanent-Make-up' tragen, dirfen nicht zu Této-
wierungszwecken verwendet werden.

9. Dieser Eintrag gilt nicht fiir Stoffe, die bei einer Temperatur von 20 °C und einem Druck von 101,3 kPa gasférmig sind oder bei einer
Temperatur von 50 °C einen Dampfdruck lber 300 kPa erzeugen, mit Ausnahme von Formaldehyd (CAS-Nr. 50-00-0, EG-Nr. 200-001-
8).
10. Dieser Eintrag gilt nicht fur das Inverkehrbringen eines Gemisches zur Verwendung fiir Tatowierungszwecke oder fiir die Verwen-
dung eines Gemisches fir Tatowierungszwecke, wenn es ausschlieBlich als Medizinprodukt oder Zubehdr eines Medizinprodukts im
Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 in Verkehr gebracht oder ausschlieBlich als Medizinprodukt oder Zubehdr eines Medizinprodukts
im selben Sinne verwendet wird. Wenn das Gemisch méglicherweise nicht ausschlieBlich als Medizinprodukt oder Zubehér eines Medi-
zinprodukts in Verkehr gebracht oder verwendet wird, gelten die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 und die der vorliegen-
den Verordnung kumulativ.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
Kein Bestandteil ist gelistet.

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso Ill)

Nr.

Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwen- | Anm.
dung in Betrieben der unteren und oberen
Klasse

nicht zugeordnet

Verordnung liber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Kein Bestandteil ist gelistet.
Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

Liste der Schadstoffe (WRR)

Stoffname Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Gelistet Anmerkungen
in
2-Butoxyethanol Stoffe und Zubereitungen oder deren a)

Abbauprodukte, deren karzinogene
oder mutagene Eigenschaften bzw.
steroidogene, thyreoide, reprodukti-
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Sicherheitsdatenblatt

FI N IXA®€ gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Nummer der Fassung: 1.0

geéndert mit 2020/878/EU

Silikonentferner und Oberflachenentfetter
Datum der Erstellung: 03.12.2025

Liste der Schadstoffe (WRR)

Stoffname Name It. Verzeichnis CAS-Nr. | Gelistet Anmerkungen

in

ve oder andere Funktionen des en-
dokrinen Systems beeintréchtigen-
den Eigenschaften im oder durch
das Wasser erwiesen sind

2-Propanol Stoffe und Zubereitungen oder deren a)

Abbauprodukte, deren karzinogene
oder mutagene Eigenschaften bzw.
steroidogene, thyreoide, reprodukti-
ve oder andere Funktionen des en-
dokrinen Systems beeintréchtigen-
den Eigenschaften im oder durch
das Wasser erwiesen sind

Legende

a) Nichterschdpfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe

Verordnung (EU) 2019/1148 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 {iber
die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe, zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung liber persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandteil ist gelistet.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
2000/39/EG Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfiihrung
der Richtlinie 98/24/EG des Rates
2006/15/EG Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer zweiten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfiihrung
der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinien 91/322/EWG und 2000/39/EG
Acute Tox. Akute Toxizitat
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieu-
res (Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf Binnenwasserstra-
Ben)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen iiber die inter-
nationale Beférderung geféhrlicher Guter auf der StraB3e)
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitét)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel, der
CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling
and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fiir den Transport geféhrlicher Giiter, siehe IA-
TA/DGR
DMEL Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintréchtigung)
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrédchtigung)
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines ge-
priften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % andert

Luxemburg: de

Seite: 15/17



Sicherheitsdatenblatt

FI N IXA®€ gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Nummer der Fassung: 1.0

geéndert mit 2020/878/EU

Silikonentferner und Oberflachenentfetter
Datum der Erstellung: 03.12.2025

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
ED Endokriner Disruptor
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-Num-
mer als Kennzahl fir Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (européisches Verzeichnis der auf dem Markt
vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (européische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
ErC50 = EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Priifsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu einer 50
%igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) fihrt
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
Flam. Liq. Entziindbare Flissigkeit
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien”, das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Giter
im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fir die Beférderung geféhrlicher Guter mit
Seeschiffen)
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordr:jung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Co-
e
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
KZW Kurzzeitwert
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepriften Stoffes, die in
einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines gepriiften Stoffes, die in einem vorgegebenen
Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
NOEC No Observed Effect Concentration (héchste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung)
NOELR No Observed Effect Loading Rate (Beladungsrate ohne beobachtbare Wirkung)
OEG Obere Explosionsgrenze (OEG)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschréankung chemischer Stoffe)
RGD Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg: Reglement grand-ducal
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fir die inter-
nationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Giiter)
Skin Corr. Hautatzend
Skin Irrit. Hautreizend
SMwW Schichtmittelwert
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition)
SVHC

Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
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Sicherheitsdatenblatt

FI N IXA®€ gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

geéndert mit 2020/878/EU

Silikonentferner und Oberflachenentfetter

Nummer der Fassung: 1.0 Datum der Erstellung: 03.12.2025

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
UEG Untere Explosionsgrenze (UEG)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)
von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2020/878/EU.

Beférderung geféhrlicher Glter auf StraBe, Schiene oder Binnenwasserstraen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fiir die
Befdrderung geféhrlicher Glter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Re-

gelwerk flr den Transport geféhrlicher Giter im Luftverkehr).
Einstufungsverfahren
Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemisches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen
(Additivitatsformel).

Liste der einschlagigen Séatze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H225 FlUssigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieBlich fir die-
ses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fiir dieses vorgesehen.
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                 von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen
            
             
                 fernhalten von Laugen
            
             
                 oxidierende Stoffe
            
             
                 Säuren
            
             
                 
                     nur im Originalbehälter aufbewahren
                
            
        
         
             
                 
                     
                         bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen
                    
                     
                         Voll-/Halb-/Viertelmaske (EN 136/140)
                    
                
                 
                     
                         Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden
                    
                     
                         (EN ISO 16321)
                    
                
                 
                     
                         geeignete Schutzhandschuhe tragen
                    
                     
                         vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen
                    
                     
                         es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären
                    
                     
                         geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh
                    
                     
                         Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht im Voraus berechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden
                    
                     
                         Verwenden Sie Handschuhe mit einer minimalen
                    
                     
                         Durchbruchzeit des Handschuhmaterials
                    
                     
                         >10 Minuten (Permeationslevel: 1)
                    
                
                 
                     
                         Schutzkleidung (EN ISO 13688)
                    
                     
                         Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen
                    
                     
                         vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen
                    
                     
                         nach Gebrauch Hände gründlich waschen
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 
            
             
                 bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen
            
             
                 Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann
            
        
         
             
             
                 
            
             
        
         
         
    


